
TDURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN FÜR DEN

DEUTSCHEN EISHOCKEY-POKAL

IN DER WETTKAMPF-SAISON 2007/2008

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Präambel:

Seit der Spielsaison 2002/2003 wird der Deutsche Eishockey Pokal mit Clubs der DEL

(1.Bundesliga) und der ESBG (2. Bundesliga und Oberliga) ausgetragen. Für die Durch-

führung dieser gemeinsamen Pokalrunde werden nachstehende Durchführungsbestim-

mungen auf der Grundlage des IIHF-Regelbuches und den gesondert festgelegten Regu-

larien erstellt.

Die teilnehmenden Clubs, die Spieler, Trainer, Betreuer und sämtliche Offizielle verpflich-

ten sich zu sportlichem Verhalten, insbesondere zur Einhaltung aller Regeln des Eisho-

ckeysports, die in diesen Durchführungsbestimmungen festgelegt sind bzw. auf die Bezug

genommen wird.

1.1 Veranstalter:

Deutsche Eishockey Liga Betriebsgesellschaft mbH

Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Köln

Tel.: 0221-2727030

Fax: 0221-2727039

und

Eishockeyspielbetriebs GmbH

Betzenweg 34, 81247 München

Tel.: 089-818274

Fax.: 089-818284
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1.2 Pokalrundenleiter:

Jörg von Ameln

Deutsche Eishockey Liga Betriebsgesellschaft mbH

Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Köln

Tel.: 0221-27270320

Fax: 0221-2727039

Mobil: 0170-3408012

1.3 Schiedsrichtereinteilung:

DEB Schiedsrichterausschuss

Kontakt: Gerhard Lichtnecker

1.4 Schlichtungsausschuss:

Oliver Seeliger

Gernot Tripcke

1.5 Ehrungen / Auslosungen:

Alle Ehrungen und Auslosungen werden vom Pokalrundenleiter oder durch ihn beauftrag-

te Personen vorgenommen.

2. Teilnehmer:

Die Teilnehmerzahl ist auf 32 Mannschaften festgelegt, bestehend aus allen DEL-Clubs,

allen Clubs der 2. Bundesliga sowie ggf. Clubs der Oberliga.

2.1 15 DEL-Clubs der Saison 2007/2008:

Augsburger Panther, Eisbären Berlin, DEG Metro Stars, Frankfurt Lions, Hamburg Free-

zers, Hannover Scorpions, ERC Ingolstadt, Iserlohn Roosters, Straubing Tigers, Kölner

Haie, Krefeld Pinguine, Adler Mannheim, Nürnberg Ice Tigers, Füchse Duisburg, Grizzly

Adams Wolfsburg

2.2 17 ESBG-Clubs der Saison 2007/2008:

1. Kassel Huskies
2. Landshut Cannibals
3. EHC München
4. Fischtown Pinguins Bremerhaven
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5. Schwenninger Wild Wings
6. Moskitos Essen
7. Eisbären Regensburg
8. Bietigheim Steelers
9. EV Landsberg 2000
10.ETC Crimmitschau
11.Lausitzer Füchse
12.Dresdner Eislöwen
13.ESV Kaufbeuren
14.Heilbronner Falken
15.EVR Tower Stars (Ravensburg)
16.SC Riessersee
17.Starbulls Rosenheim

2.3 Nachrücker ESBG

Nachrücker aus der ESBG werden anhand der Platzierung in der Oberliga Abschlussta-

belle der Vorsaison nominiert.

3.1 Spielmodus:

Die Spielpaarungen für die einzelnen Pokalrunden werden ausgelost.

Gespielt wird in jeder Runde ein Spiel zur Ermittlung des Siegers, der sich für die nächste

Runde qualifiziert. Der Verlierer scheidet aus.

3.2 Auslosung:

Die Paarungen werden aus zwei Behältern gelost. In „Behälter 1“ befinden sich die ESBG-

Clubs gemäß Ziffer 2.2, in der 1. Runde mit Ausnahme des unterlegenen Finalisten der

Play-Offs 2007 der 2. Bundesliga.

In „Behälter 2“ befinden sich die DEL-Clubs gemäß Ziffer 2.1 und nur in der 1. Runde der

unterlegene Finalist der Play-Offs der 2. Bundesliga 2007.

Ab der 2. Runde werden alle ESBG Clubs dem „Behälter 1“ zugeteilt.

Die Clubs im „Behälter 1“ haben Heimrecht und bekommen jeweils einen Gegner aus dem

„Behälter 2“ zugelost. Sobald in einem Behälter keine Clubs mehr vorhanden sind, wird

aus dem anderen Behälter gelost. In diesem Fall hat die zuerst ausgeloste Mannschaft

Heimrecht.
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4. Spielberechtigung:

Spielberechtigt sind alle Spieler, die für den jeweiligen Club eine Spielberechtigung im

Meisterschaftsspielbetrieb der DEL bzw. ESBG haben. Für den Einsatz im jeweiligen Spiel

gelten die Regelungen des jeweiligen Meisterschaftsspielbetriebes, insbesondere auch im

Hinblick auf ausländische und Förderlizenzspieler. Sofern ein Pokalspiel vor Beginn des

jeweiligen Meisterschaftsspielbetriebs ausgetragen wird, müssen die eingesetzten Spieler

alle Voraussetzungen für die Lizenzerteilung in ihrem jeweiligen Meisterschaftsspielbetrieb

nachweisen. Insbesondere müssen eine gültige Transferkarte sowie der Lizenzvertrag des

jeweiligen Spielers vorliegen. Dies gilt jedoch nicht als Lizenzerteilung im Sinne der Li-

zenzordnung der DEL.

Die DEL erstellt eine separate Lizenzliste für den Spielbetrieb des Deutschen Eishockey-

Pokals.

5. Spieltage:

1. Runde: 28.08.2007 oder früher

2. Runde: 17.10.2006

Viertelfinale: 05.12.2006

Halbfinale: 16.01.2007

Finale: 20.02.2007

6. Spielverlegungen:

Die unter Punkt 5 angegebenen Termine sind die offiziellen Spieltermine. Zeitliche und

örtliche Verlegungen sind nur im Einvernehmen zwischen den beteiligten Clubs und dem

Pokalrundenleiter möglich, wobei darauf zu achten ist, dass der Verlegungstermin mindes-

tens vier Wochen vor dem Spieltermin der Folgerunde liegt.

7. Finanzen:

Die Teilnahmegebühr beträgt ú 1.000,-- zzgl. MwSt. pro Club.

Die Teilnahmegebühr ist bis spätestens 15.08.2006 nach Rechnungsstellung auf das Kon-

to der ESBG, Nr. 100 033 545, bei der Volks- und Raiffeisenbank Garmisch-

Partenkirchen, BLZ 703 900 00 zu überweisen.

Der Heimclub hat die Veranstaltungs- und Schiedsrichterkosten zu tragen. Ferner zahlt

der Heimclub vor Spielbeginn gegen Rechnung eine pauschale Reisekostenerstattung an

den Gastclub. Diese beträgt ú 3.000,-- zzgl. MwSt. pro Spiel in den drei ersten Runden. Im

Halbfinale erhöht sich diese Zahlung auf ú 10.000,-- und im Finale auf ú 15.000,--, jeweils
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zzgl. MwSt. Sollte ein ESBG-Club im Halbfinale bzw. Finale sein, halbieren sich diese

Zahlungen auf ú 5.000,-- im Halbfinale und auf ú 7.500,--, im Finale (jeweils zzgl. MwSt).

Der Hauptschiedsrichter darf die Partie erst nach Zahlung der Reisekosten an den Gast-

club beginnen.

Die ESBG-Clubs bezahlen Verbandsabgaben nach den in der Gebührenordnung des

ESBG geregelten Bestimmungen (Freundschafts- und Pokalspiele). Die Verbandsabga-

ben der DEL-Clubs sind im Rahmen des Kooperationsvertrages zwischen der DEL und

dem DEB abgegolten.

8. Titel und Preise:

Der Pokalsieger erhält einen Wanderpokal, das Recht zur Verwendung des Titels: „Deut-

scher Eishockey-Pokalsieger 2007/2008“, sowie eine Geldprämie in Höhe von ú 20.000,--.

Der unterlegene Club des Finales erhält eine Geldprämie in Höhe von ú 10.000,--. Die

Prämien verstehen sich zzgl. MwSt.

8.1 Gerichtsbarkeit:

Die teilnehmenden Clubs, Spieler und Offizielle unterwerfen sich der Gerichtsbarkeit Ihrer

jeweiligen Ligenorganisation (ESBG bzw. DEL). Etwaige Strafen werden von den dort je-

weils zuständigen Instanzen festgelegt.

Proteste gegen die Spielwertung werden vom Schlichtungsausschuss abschließend ent-

schieden. Die Entscheidung ergeht unter entsprechender Anwendung des § 10 Abs. 5 – 9

der Spielordnung der DEL (siehe Anlage).

8.2 Sperren:

Nach einer Spieldauerdisziplinarstrafe erfolgt eine automatische Sperre von einem Spiel

für das nächste Pokalspiel der Saison. Bei einer Matchstrafe erfolgt eine automatische

Sperre für den Rest der Pokalsaison. Diese Sperren werden nicht in die nächste Pokal-

saison oder den Meisterschaftsspielbetrieb übernommen, es sei denn, die für Disziplinar-

massnahmen zuständigen Gremien von DEL bzw. ESBG treffen eine abweichende Ent-

scheidung. Sperren im jeweiligen Meisterschaftsspielbetrieb erstrecken sich nicht auf Po-

kalspiele, es sei denn die zuständigen Gremien von DEL bzw. ESBG entscheiden abwei-

chendes.
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9. Eintrittskarten/Zufahrt zum Stadion:

Der Gastmannschaft stehen jeweils 6 kostenlose Sitzplatzkarten mit VIP-und Parkberech-

tigung zu. Des Weiteren gelten die in der jeweiligen Liga des Heimclubs vereinbarten Re-

gelungen.

Vertreter des Aufsichtsrates der ESBG und Vertretern der DEL stehen auf Anfrage Sitz-

platzkarten mit VIP-und Parkberechtigung zu.

10. Spielberichte:

Die Spielberichte sind, je nach Heimclub, entsprechend den Regularien der DEL bzw.

ESBG zu erstellen

11. Ärztlicher Dienst:

Der Veranstalterclub ist verpflichtet, von 40 Minuten vor Spielbeginn bis 15 Minuten nach

Spielende einen Arzt sowie einen Rettungswagen (Typ C, der nach EN 1789 von 1999

einen Defibrillator vorhält) im Stadion zur Verfügung zu halten.

Der Veranstalterclub ist ferner verpflichtet, alle gesetzlichen oder behördlichen Vorgaben

über die Anzahl und den Einsatz von Ordnungs- und Rettungskräften einzuhalten.

Die im Stadion entstehenden ärztlichen Behandlungskosten gehen zu Lasten des Veran-

stalterclubs. Entsprechendes gilt für die Sanitäter.

Der Veranstalterclub steht dafür ein, dass der im Spielbericht angegebene Arzt tatsächlich

anwesend, einsatzbereit und jederzeit erreichbar ist. Ist kein Arzt anwesend, wird dem

Veranstalterclub die Möglichkeit gegeben, bis zum Spielbeginn einen Arzt herbeizuholen.

Ist der Veranstalterclub dazu nicht in der Lage, entfällt das Spiel. Der Veranstalterclub hat

diesen Ausfall i.S.d. Spielordnung verschuldet.

Wird während des Spiels festgestellt, dass der Arzt nicht mehr anwesend ist, wird das

Spiel unterbrochen. Der gastgebende Club hat die Möglichkeit, einen Arzt innerhalb von

45 Minuten zu stellen. Unterbleibt dies, wird das Spiel endgültig abgebrochen.

In den vorgenannten Fällen ist durch den Schiedsrichter eine Zusatzmeldung zum Spiel-

bericht abzugeben, auch wenn der Arzt innerhalb der Nachfristen eintrifft.

12. Spielertrikots:

Sofern von den Mannschaften nicht anders vereinbart, hat der Heimclub dunkle Trikots

und Stutzen zu tragen, der Gastclub helle Trikots und Stutzen. Abweichende Vereinba-
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rungen zwischen den Mannschaften sind zuvor dem Pokalrundenleiter und Schiedsrichter

mitzuteilen.

Sollten im Pokalwettbewerb andere als im Ligenspielbetrieb eingesetzte Trikots verwendet

werden, bedarf dies der vorherigen, schriftlichen Genehmigung durch den Pokalrundenlei-

ter.

13. Eisbereitung, Aufwärmen, Pausen:

Die bereitete Eisfläche muss mindestens 40 Minuten vor Spielbeginn zur Verfügung ste-

hen. Vor Beginn des Spiels und in den Drittelpausen ist das Eis zu erneuern, wobei einfa-

ches Abschieben nicht als Eiserneuerung gilt. Die Mannschaften haben das Recht, sich

spätestens ab 40 Minuten vor Spielbeginn für die Dauer von 20 Minuten auf der Eisfläche

aufzuwärmen. Die Heimmannschaft stellt der Gastmannschaft 25 Pucks dafür zur Verfü-

gung. Die Schiedsrichter haben das Recht, die neutrale Zone des Spielfeldes für ihr eige-

nes Warmlaufen freizuhalten, wenn die Mannschaften ihnen keine ausreichende Eisfläche

belassen. Die Pausen zwischen den Spieldritteln betragen 18 Minuten. Der Hauptzeit-

nehmer ist verpflichtet, drei Minuten vor dem Drittelbeginn die Schiedsrichter und die

Mannschaften auf das Eis zu rufen. Die Schiedsrichter können den getrennten Zu-

gang/Abgang der Mannschaften zu/von der Eisfläche anordnen.

14. Verlängerung und Penaltyschiessen:

Endet ein Spiel nach der regulären Spielzeit unentschieden, erfolgt ohne Pause eine

fünfminütige Verlängerung. Gespielt mit vier gegen vier Feldspieler. Das Spiel endet mit

dem ersten Tor („Sudden Death“). Die Mannschaft, die das erste Tor erzielt ist Sieger.

Sollte in der Verlängerung kein Tor gefallen sein, wird anschließend ein Penaltyschießen

nach folgenden Regeln durchgeführt:

Zwischen dem Ende der Verlängerung und dem Penalty-Schießen erfolgt eine trockene

Eisbereitung in dem in Anlage 3 zu Teil A gekennzeichneten Bereich der Eisfläche. Wäh-

renddessen müssen alle Spieler auf die Spielerbank.

Jeder Club benennt dem Schiedsrichter auf dem Musterformular der Ligagesellschaft

schriftlich drei Spieler, die auf dem offiziellen Spielbericht registriert sind, mit Namen und

Nummern und zwar in der Reihenfolge, in der sie die Penalty-Schüsse durchführen wer-

den.
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Der Schiedsrichter ruft beide Kapitäne in den Schiedsrichterkreis. Jeder bezeichnet eine

unterschiedliche Seite der Münze. Der Schiedsrichter wirft die Münze. Diejenige Mann-

schaft, deren Kapitän die oben liegende Seite der Münze gewählt hat, führt den ersten

Penalty-Schuss durch.

Die Torhüter verteidigen dasselbe Tor wie zum Ende der regulären Spielzeit. Sie können

nach jedem Penalty-Schuss ausgewechselt werden.

Für die Ausführung der Schüsse gilt die IIHF-Regel 509.

Die drei benannten Spieler beider Clubs führen abwechselnd ihre Penalty-Schüsse aus,

bis ein Sieger feststeht.

(2) Wenn das Ergebnis nach drei Penalty-Schüssen immer noch unentschieden ist,

wird das Verfahren mit einem „Tiebreak“ fortgesetzt.

Es erfolgt wiederum eine Nominierung entsprechend Satz 6. Bereits im ersten Durchgang

nominierte Spieler sind von einer neuen Nominierung nicht ausgeschlossen. Es beginnt

die Mannschaft, die in der vorhergegangenen Runde nicht begonnen hat.

Sobald ein Spieler ein Tor erzielt, während seiner Gegenspieler vergibt, ist das Spiel ent-

schieden. Dieses Verfahren wird solange wiederholt, bis eine Entscheidung gefallen ist.

Endet das Finalspiel nach der regulären Spielzeit unentschieden, erfolgt eine fünfzehn-

minütige Pause und dann eine 20-Minütige Verlängerung. Gespielt mit fünf gegen fünf

Feldspielern. Das Spiel endet mit dem ersten Tor („Sudden Death“). Die Mannschaft, die

das erste Tor erzielt ist Sieger.

15. Lautsprecherdurchsagen:

Wenn während eines Eishockey-Spiels von Zuschauern oder Sponsoren Prämien für Tore

oder Beihilfen etc. ausgesetzt werden, dürfen diese während des Spiels oder der Pausen

nicht durch Lautsprecherdurchsagen oder anderweitig bekannt gemacht werden. Werbe-

durchsagen dürfen nur in den Drittelpausen und Spielunterbrechungen durchgeführt wer-
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den. Alle anderen Durchsagen - insbesondere die Angaben der Schiedsrichter - müssen

neutral, ohne Wertung und ohne Provokation durchgeführt werden. Dies gilt auch für Mu-

sikeinspielungen.

16. Doping:

Doping ist die Anwendung von Substanzen und Maßnahmen, die geeignet ist, den physi-

schen und psychischen Leistungszustand eines Spielers künstlich zu verändern, oder der

Versuch, solche Substanzen anzubieten oder jemanden zu deren Verwendung zu veran-

lassen. Maßgeblich ist die von der World Anti Doping Agency herausgegebene Liste. Je-

der Spieler ist verpflichtet, sich einer angeordneten Doping- oder Drogenkontrolle unver-

züglich zu unterziehen. Jeder Club hat zu gewährleisten, dass die Spieler seiner Mann-

schaft nicht gedopt werden oder sind und sich angeordneten Dopingkontrollen unterzie-

hen. Dem Club ist das Handeln seiner Beauftragten zuzurechnen. Die Kosten der Doping-

kontrolle sind bei einem positiven Analysebericht von dem betroffenen Spieler zu tragen.

17. Ergebnisdienst:

Der Heimclub ist verpflichtet, den Spielbericht vor Spielbeginn, in den beiden Drittelpau-

sen und nach Spiel-Ende (evtl. mit Zusatzmeldung) an die DEL (0221 / 2727039) zu fa-

xen. Das Spielergebnis ist zudem unmittelbar nach Spielende dem Pokalrundenleiter

Herrn von Ameln telefonisch mitzuteilen sowie der Spielbericht (ohne Zusatzmeldung)

dem ESBG-Ergebnisdienst (Fax: 089 / 818284) und Eishockey NEWS (Fax: 09421 /

7816-40) zu faxen.

18.1 Schiedsrichter:

Es wird das 3-Mann-System angewendet.

18.2 Schiedsrichter-Vergütung:

Für die Höhe der Schiedsrichter-Vergütung und weitere Regelungen zur Abrechnung sind

die jeweiligen Richtlinien der Liga des Heimclubs anzuwenden.

18.3 Spielberichte:

Der Original-Spielbericht ist von den Schiedsrichtern spätestens am Tag nach dem Spiel

an folgende Adresse zu senden:
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Deutsche Eishockey Liga Betriebsgesellschaft mbH

Willy-Brandt-Platz 2

50679 Köln

Verantwortlich für die Einsendung der Spielberichte ist der Hauptschiedsrichter.

18.4 Videobeweis:

Bei Heimspielen von DEL-Clubs kann der Hauptschiedsrichter entsprechend der DEL-

Richtlinie Teil C § 3 den Videobeweis anwenden.

18.5 Schiedsrichter-Raum:

Der Schiedsrichter-Raum darf während der Spiele ausschließlich von den Schiedsrichtern

benutzt werden und von keinen Dritten betreten werden. Er ist durch einen Ordner vor der

Tür zu sichern.

19. Ausscheiden aus dem Spielbetrieb

Ein Ausscheiden aus dem Spielbetrieb der jeweiligen Liga (DEL oder ESBG) hat die au-

tomatische Disqualifikation vom Pokalwettbewerb für den Rest der Saison zur Folge. Be-

reits durchgeführte Spiele werden nicht neu gewertet.

gez. gez.

DEL Betriebs GmbH ESBG GmbH

Gernot Tripcke Oliver Seeliger
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Anlage 1


